
chen Tätigkeit und im persönlichen 
Leben Vorbild zu sein und seine poli
tischen und fachlichen Kenntnisse 
ständig zu erweitern;

das sozialistische Eigentum als un
verletzliche Grundlage der Arbciter- 
und-Bauern-Macht und die sozialisti
sche Ordnung zu schützen und zu 
festigen sowie die Landesverteidigung 
zu stärken;
g seine Arbeit in den staatlichen und 
wirtschaftlichen Organen und in den 
Massenorganisationen entsprechend 
den Beschlüssen der Partei im Inter
esse der Werktätigen zu leisten, die 
Partei- und Staatsdisziplin zu wahren, 
die für alle Mitglieder der Partei in 
gleichem Maße bindend ist. Wer die 
Partei- und Staatsdisziplin verletzt, 
ist, unabhängig von seinen Verdien
sten und seiner Stellung, zur Verant
wortung zu ziehen;
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